Plagiatsregelung
Allen schriftlichen Prüfungsarbeiten (außer Klausuren) muss ab sofort eine schriftliche Versicherung der Studierenden folgenden Inhalts beigefügt werden:

„Ich versichere, dass ich die von mir vorgelegte schriftliche Arbeit einschließlich evtl. beigefügter Zeichnungen, Kartenskizzen, Darstellungen u.a.m. selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Ausführungen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Texten entnommen sind, habe ich in jedem Fall unter genauer Angabe der Quelle deutlich als Entlehnung kenntlich gemacht. Das gilt auch für Daten oder Textteile aus dem Internet.“
